
München, den 31. März

Bayerisches
Gesetz- und Verordnungsblatt

Nr. 5 2017

Datum I n h a l t  Seite

41
B 1612

27.3.2017 Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes 42
 111-1-I 

27.3.2017 Gesetz zur Änderung des Bayerischen Katastrophenschutzgesetzes 
 und weiterer Rechtsvorschriften 46
 215-4-1-I , 215-5-1-I , 215-5-1-5-I, 215-4-1-1-I

27.3.2017 Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Freistellung von Arbeitnehmern für Zwecke der 
Jugendarbeit 52

 2162-3-A

27.3.2017 Gesetz zur Änderung des Bayerischen Statistikgesetzes 54
 290-1-I

21.3.2017 Bekanntmachung des Staatsvertrags über die gemeinsame Einrichtung für Hochschulzu-
lassung 55

 02-24-K

15.3.2017 Verordnung zur Änderung der E-Rechtsverkehrsverordnung Verwaltungsgerichte 63
 34-6-I

16.3.2017 Entschädigung und Kostenpauschale für die Mitglieder des Bayerischen Landtags 64
 1100-1-2-I

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.



52 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 5/2017

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Das Gesetz zur Freistellung von Arbeitnehmern 
für Zwecke der Jugendarbeit in der in der Bayerischen 
Rechtssammlung (BayRS 2162-3-A) veröffentlichten be-
reinigten Fassung, das durch § 1 Nr. 193 der Verordnung 
vom 22. Juli 2014 (GVBl. S. 286) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1. Der Überschrift wird die Angabe „(Jugendarbeitfrei-
stellungsgesetz – JArbFG)“ angefügt.

2. Art. 1 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die Freistellung kann beansprucht wer-
den

1. für die ehrenamtliche Tätigkeit bei Angebo-
ten der Jugendarbeit im Sinne des § 11 des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch, 

2. zur Teilnahme an Tagungen und Veranstal-
tungen, die der Aus- und Fortbildung für ent-
sprechende Tätigkeiten dienen.“

b) In Abs. 3 Satz 1 werden die Wörter „ein unab-
weisbares betriebliches Interesse entgegen-
steht“ durch die Wörter „dringende betriebliche 
Gründe entgegenstehen“ ersetzt.

3. Art. 2 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„1Eine Freistellung nach diesem Gesetz kann jedes 
Jahr für nicht mehr als zwölf Veranstaltungen und 
zusammen höchstens für einen Zeitraum verlangt 
werden, der dem Dreifachen der regelmäßigen Wo-
chenarbeitszeit entspricht.“

4. Art. 3 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) 1Anträge auf Freistellung für eigene 
Maßnahmen können gestellt werden von

1. den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe,

2. den öffentlich anerkannten Trägern der frei-
en Jugendhilfe,

3. den im Ring Politischer Jugend zusammen-
geschlossenen Jugendorganisationen der 
politischen Parteien und

4. den Spitzenverbänden der freien Wohl-
fahrtspflege.

2Der Träger der freien Jugendhilfe muss auf Ver-
langen des Arbeitgebers vor der Entscheidung 
über den Antrag seine öffentliche Anerkennung 
nachweisen.“

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „schriftlicher 
Form“ durch das Wort „Textform“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe „14 Tage“ durch 
die Wörter „vier Wochen“ ersetzt.

c) Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) 1Der Antrag gilt als bewilligt, wenn ihn 
der Arbeitgeber nicht gegenüber dem Antrag-
steller und dem Arbeitnehmer spätestens zwei 
Wochen vor Beginn des Zeitraums, für den die 
Freistellung beantragt wird, in Textform ablehnt. 
2Die Ablehnung ist in Textform zu begründen.“

5. In Art. 5 Satz 1 wird die Angabe „Buchst. a, c, d und 
e“ gestrichen.

6. Art. 7 wird wie folgt geändert:

a) Die Satznummerierung in Satz 1 wird gestrichen.

b) Satz 2 wird aufgehoben.
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§ 2

Dieses Gesetz tritt am 1. April 2017 in Kraft.

München, den 27. März 2017

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst  S e e h o f e r
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